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Ich kann c. p. Moritz nicht folgen.
Die ZVO Schleswig-Holstein kennt kein "schwach ausreichend" und gilt für alle öffentlichen
Schulen in Schleswig-Holstein.
Was bedeutet "Dort tauchen für die sek i nur ganze Noten auf."? Die Suchbegriffe "Sehr gut",
"gut", "befriedigend", ... liefern in den Fachanforderungen Deutsch keine erhellenden
Fundstellen. Der Begriff "befriedigend" scheint im ganzen Dokument nicht vorzukommen. Ich
würde daraus jetzt nicht folgern, dass es diese Note in SH im Fach Deutsch nicht gibt.

OT:
Interresant fand ich in den Fachanforderungen Deutsch den letzten Satz auf Seite 75: "Bei der
Gesamtbewertung hat der Bereich der Unterrichtsbeiträge ein stärkeres Gewicht als der
Bereich der schriftlichen Leistungsnachweise."
Hier in Rheinland-Pfalz ist es gerade anders herum. "Die Zeugnisnote ist der rechnerische
Durchschnitt der Gesamtnote für Klassenarbeiten und der Gesamtnote für andere
Leistungsnachweise;..." (Schulordnung RLP, § 61). Da zu den "anderen Leistungsnachweisen"
hier in RLP auch schriftliche gehören können ist hier die Gewichtung "Schriftliche stärker oder
gleich nicht-schriftliche", in SH aber "Schriftliche schwächer nicht-schriftlich".

Gruß
Nitram
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